
Nachstehend wird der Wortlaut der Studiengangs-
spezifischen Ordnung für Studium und Prüfungen 
für den Studiengang International Business Admi-
nistration (Master) in der mit Wirkung vom 22. No-
vember 2017 geltenden Fassung bekannt gemacht. 
 
Die Neufassung berücksichtigt: 
 

1. die Studiengangsspezifische Ordnung für Stu-
dium und Prüfungen für den Studiengang Inter-
national Business Administration (Master) vom 
05. Juli 2017 sowie 

2. die Erste Satzung vom 22. November 2017 zur 
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nung für Studium und Prüfungen für den Studi-
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(Master) vom 5. Juli 2017. 
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§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 ASPO) 
 
Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und 
Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 27. Januar 2016, zuletzt geän-
dert durch Änderungssatzung vom 02.11.2016, wer-

den für den Studiengang International Business Ad-
ministration mit dem Abschluss Master of Science 
an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ge-
mäß § 1 Absatz 2 ASPO wie folgt ergänzt bezie-
hungsweise erläutert. 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

(zu § 1 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 ASPO) 
 
(1) 1Das Studium soll den Studierenden die Fähig-
keit zum wissenschaftlichen Denken und verantwor-
tungsbewussten Handeln vermitteln und einen Bei-
trag zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung leisten. 
2Am Ende des Studiums sollen die Studierenden 
über Fachkenntnisse verfügen, die die internatio-
nale Dimension des Wirtschaftsgeschehens und de-
ren gesellschaftliche Implikationen erkennen lassen 
und ihnen die selbstständige Anwendung des er-
lernten wissenschaftlichen Instrumentariums auf 
praktische Probleme ermöglicht. 3Primäres Ziel der 
wissenschaftlichen Ausbildung an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät ist die Aneignung ge-
eigneter Methoden, die zum Erkennen, Formulieren 
und wissenschaftlichen Bearbeiten einzel- und ge-
samtwirtschaftlicher Probleme befähigen. 4Ziel der 
Ausbildung ist ferner die Berufsfähigkeit der Studie-
renden. 5Die für die Berufsfertigkeit notwendigen 
Qualifikationen können und sollen an der Hoch-
schule nicht vermittelt werden. 
 
(2) 1Bedingt durch die Ausrichtung der Fakultät, ins-
besondere ihrer besonderen Auslandsorientierung 
wird dem internationalen Charakter des Wirtschafts-
geschehens in der Ausbildung besondere Bedeu-
tung beigemessen. 2Daher strebt der Studiengang 
an, eine profunde wirtschaftswissenschaftliche Aus-
bildung mit dem Erwerb von interkulturellen Kompe-
tenzen zu verbinden und die Module international 
auszurichten. 3Aspekte der Interdisziplinarität in der 
Lehre werden dabei besonders berücksichtigt.  
 
(3) 1Bei diesem konsekutiven Masterstudiengang 
handelt es sich um einen stärker forschungsorien-
tierten Studiengang, in dem neben der Vermittlung 
theoretischen Wissens insbesondere Metho-
denkompetenz vermittelt wird, die zu einer selbst-
ständigen Erweiterung der wissenschaftlichen 
Kenntnisse befähigt. 2Forschungsmethoden und  
-strategien haben eine zentrale Bedeutung in den 
Lehrinhalten. 3Somit dient das Masterstudium ne-
ben der Vorbereitung auf eine berufspraktische Tä-
tigkeit auch der Vorbereitung einer wissenschaftli-
chen Tätigkeit. 
 

§ 3 
Abschlussgrad 

(zu § 1 Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 i.V.m.  
§ 2 Absatz 2 ASPO) 

 
1Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Mas-
terstudiums wird der akademische Grad „Master of 
Science“ (abgekürzt M.Sc.) verliehen.  
 



§ 4 
Studienbeginn 

(zu § 1 Absatz 2 Satz 2 Nr. 5 ASPO) 
 
1Das Studium kann zum Wintersemester und zum 
Sommersemester eines jeden Jahres aufgenom-
men werden.  
 

§ 5 
Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und 
Prüfungsleistungen sowie Anrechnung von au-

ßerhochschulisch erworbenen Kenntnissen 
und Fähigkeiten 
(zu § 12 ASPO) 

 
(1) 1Die Anerkennung von Studienzeiten, Studien- 
und Prüfungsleistungen sowie die Anrechnung von 
außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen und 
Fähigkeiten regelt § 12 ASPO. 
 
(2) 1Die antragstellende Person hat die erforderli-
chen Informationen über die Leistung, deren Aner-
kennung begehrt wird, beizubringen. 2Die Anerken-
nung und Anrechnung erfolgt im Ergebnis einer Prü-
fung, der von der antragstellenden Person beige-
brachten Unterlagen. 3Bei Ablehnung der Anerken-
nung von Leistungen nach § 12 Absatz 1 Satz 1 
ASPO durch den zuständigen Prüfungsausschuss 
wird auf schriftlichen Antrag des oder der Studieren-
den an den zuständigen Prüfungsausschuss eine 
Anerkennungsprüfung durchgeführt, sofern der  
oder die Studierende glaubhaft macht, die entspre-
chenden Kenntnisse und Fähigkeiten anderweitig 
erworben zu haben. 4Die Anerkennungsprüfung 
wird von einem prüfungsberechtigten Hochschulleh-
rer oder einer prüfungsberechtigten Hochschulleh-
rerin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
durchgeführt, den oder die der zuständige Prü-
fungsausschuss bestellt. 5Die Prüfungsform dieser 
Anerkennungsprüfung wird, unter Beachtung von 
§ 23 Absatz 5 Satz 1, Absatz 6 Satz 1 ASPO, vom 
zuständigen Prüfungsausschuss in Absprache mit 
diesem Hochschullehrer oder mit dieser Hochschul-
lehrerin festgelegt, unter Berücksichtigung der für 
das anzuerkennende Modul zu erreichenden Quali-
fikationsziele und Auswahl der in § 7 Absatz 1 die-
ser Ordnung geregelten Prüfungsformen und des 
jeweiligen Prüfungsumfangs.  
 
(3) 1Bei Bestehen der Prüfung mit mindestens „aus-
reichend“ gilt die Leistung als anerkannt. 2Bei Nicht-
bestehen ist die Nichtanerkennung als Entschei-
dung des Prüfungsausschusses gemäß § 12 Ab-
satz 6 Satz 1 ASPO der bzw. dem betreffenden Stu-
dierenden mitzuteilen und zu begründen. 
 

§ 6 
Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums, Lehr-

formen, Mobilitätsfenster 
(zu § 1 Absatz 2 Satz 2 Nr. 6, § 4 Absatz 2, § 5 
Absatz 1 Satz 2 bis 4, Absatz 2 Satz 2, § 7 Ab-

sätze 1 und 2, § 8, § 18 Satz 1 ASPO) 
 
(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt vier Fachsemes-
ter. 2Der Studienumfang beträgt 120 ECTS-Credits 
(im Folgenden: Credits). 3Hiervon sind mindestens 
25 Prozent in englischer Sprache zu erbringen. 
4Von den 120 für die erfolgreiche Beendigung des 

Studiums erforderlichen Credits sind mindestens 
30 Credits an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) zu erbringen. 4Sofern Studierende 
im Rahmen eines Doppelabschlussabkommen stu-
dieren, können abweichende Regelungen von 
Satz 4 getroffen werden. 5Darüber entscheidet der 
zuständige Prüfungsausschuss. 
 
(2) 1Den Studierenden steht es frei, in welcher Rei-
henfolge sie die Prüfungsleistungen ablegen. 2Die in 
den Modulbeschreibungen aufgeführten Angaben 
zum Turnus und ggf. bestehenden Zugangsvoraus-
setzungen der Module gilt es zu beachten. 3Die in 
den Anlagen 2 und 3 beigefügten unverbindlichen 
Studienverlaufspläne geben eine sinnvolle Gestal-
tung des Studiums beispielhaft vor.  
 
(3) 1Das Studium umfasst Module aus den wirt-
schaftswissenschaftlichen Kernbereichen, Module 
aus dem interdisziplinären Bereich, die Vermittlung 
von Kompetenzen aus dem Bereich der Schlüssel-
qualifikationen sowie die Masterarbeit mit dem Ab-
schlusskolloquium. 2Der Studiengang kann in fünf 
alternativen Studienvarianten studiert werden. 3Die 
angebotenen Studienvarianten erlauben den Stu-
dierenden eine Spezialisierung nach ihren funktio-
nalen Interessen.  
 
(4) 1Die Fakultät hat für die funktionsorientierte fach-
spezifische Ausbildung vier alternative Tracks ein-
geführt, die die folgenden Titel tragen: 
 

 Finance, Accounting, Controlling &  
Taxation (FACT) 

 Finance & International Economics (FINE) 
 Information & Operations Management (IOM) 
 Marketing & Management (M & M). 

 
2Eine funktionsorientierte fachspezifische Ausbil-
dung legt den Studienschwerpunkt in einen der vier 
Tracks, wobei für die Organisation in jedem Track 
ein Fakultätsinstitut zuständig zeichnet, das aus 
mehreren Professuren der Fakultät besteht. 
 
(5) 1Studierende können alternativ eine breiter an-
gelegte funktionsübergreifende Ausbildung wählen. 
2Sie soll den Studierenden die Möglichkeit eröffnen, 
aus dem gesamten Modulangebot der vier Tracks 
eine für sie sinnvolle Zusammenstellung zu bilden. 
3Diese allgemeine Ausbildung erfolgt klassisch in 
Deutsch und/oder Englisch im Sinne einer Allgemei-
nen BWL.  
 
(6) 1Track-Module (T-Module) dienen der Vermitt-
lung fachlicher Kenntnisse und Kompetenzen aus 
den wirtschaftswissenschaftlichen Kernbereichen. 
2Jedes Track-Modul kann um ein Research-Modul 
(R-Modul) ergänzt werden. 3Gegenstand der Rese-
arch-Module können, aufbauend auf das zugrunde-
liegende Track-Modul, z. B. eine Projektarbeit, ein 
Diskussionspapier, ein interdisziplinäres Seminar, 
ein Planspiel, eine Exkursion, ein mehrtägiger 
Workshop mit Praktikern oder anderen Hochschu-
len sein. 4Support-Module (S-Module) dienen der in-
terdisziplinären Ausbildung (außerfachliche/über-
fachliche Qualifikation) und können grundsätzlich 
keine Track-Module aus den angebotenen Tracks 
FACT, FINE, IOM oder M & M sein. 5Support-Mo-
dule können unter anderem die Zukunft Europas als 



Wirtschaftsraum und die Weiterentwicklung der In-
stitutionen zum Gegenstand haben. 
 
(7) 1In den funktionsorientierten fachspezifischen 
Studienvarianten haben die Studierenden folgende 
Module zu belegen: 
 

 Track-Module (T-Module) und Research- 
Module (R-Module) 
im Umfang von 78 Credits, 

 Support-Module (S-Module)  
im Umfang von 18 Credits, 

 Masterarbeit (21 Credits) mit Abschluss- 
kolloquium (3 Credits), 

 

darunter Research-Module im Umfang von mindes-
tens 18 und höchstens 36 Credits. 2Eine funktions-
orientierte fachspezifische Ausbildung liegt dann 
vor, wenn Track- und Research-Module im Umfang 
von mindestens 60 Credits, darunter Research-Mo-
dule im Umfang von mindestens 12 Credits, in ei-
nem Track absolviert wurden. 3Im Modulkatalog 
(Anlage 1) ist festgelegt, ob die Module in Rahmen 
der funktionsorientierten fachspezifischen Ausbil-
dung im jeweiligen Track gewählt werden müssen 
(Pflichtmodule) oder gewählt werden können (Wahl-
pflichtmodule). 4Sofern Studierende im Rahmen ei-
nes Doppelabschlussabkommen studieren, können 
abweichende Regelungen von Satz 2 und 3 getrof-
fen werden. 
 
(8) 1In der funktionsübergreifenden Studienvariante 
haben die Studierenden folgende Module zu bele-
gen: 
 

 Track-Module (T-Module) und Research- 
Module (R-Module) 
im Umfang von 78 Credits, 

 Support-Module (S-Module)  
im Umfang von 18 Credits, 

 Masterarbeit (21 Credits) mit Abschluss- 
kolloquium (3 Credits), 

 

darunter Research-Module im Umfang von mindes-
tens 18 und höchstens 36 Credits. 2Im Modulkatalog 
(Anlage 1) ist festgelegt, ob die Module in Rahmen 
der funktionsübergreifenden Ausbildung gewählt 
werden müssen (Pflichtmodule) oder gewählt wer-
den können (Wahlpflichtmodule). 3Sofern Studie-
rende im Rahmen eines Doppelabschlussabkom-
men studieren, können abweichende Regelungen 
von Satz 2 getroffen werden. 
 
(9) 1Formen des Lehrangebots sind insbesondere 
Vorlesungen, Übungen, Tutorien, Kolloquien, Semi-
nare, Projekte, Exkursionen, Workshops sowie Pro-
jekttage. 2Veranstaltungen mit Gleichstellungs- und 
Vielfaltsaspekten werden gesondert ausgewiesen. 
 
(10) 1Der internationalen Orientierung des Studien-
ganges Rechnung tragend muss im Rahmen des 
Studiums, in der Regel im zweiten oder dritten Se-
mester, ein Semester mit einer Dauer von mindes-
tens drei Monaten an einer ausländischen Hoch-
schule absolviert werden (Studienaufenthalt im Aus-
land). 2Eine Anerkennung des Auslandsstudiums 
gemäß Satz 1 erfolgt nur, wenn während dieses 
Studienaufenthalts mindestens 12 Credits erbracht 
und nachgewiesen werden. 3Ein Auslandsstudium 

im Sinne dieser studiengangsspezifischen Ordnung 
ist ein Aufenthalt an einer anerkannten ausländi-
schen Hochschule mit Promotionsrecht. 4Die anzu-
erkennenden Leistungen sind dabei grundsätzlich 
nicht in der Muttersprache des Studierenden zu er-
bringen. 5Die Anerkennung von an einer ausländi-
schen Hochschule erbrachten Studien- und Prü-
fungsleistungen richtet sich nach § 12 ASPO.  
 
(11) 1In begründeten Ausnahmefällen kann der zu-
ständige Prüfungsausschuss Studierende auf An-
trag von der Durchführung des Auslandsstudiums 
gemäß Absatz 10 Satz 1 befreien. 2Ein solcher An-
trag ist insbesondere begründet 
 

 bei Studierenden die Kinder und/oder nahe 
Angehörige betreuen oder pflegen, 

 bei Studierenden mit Behinderung und/ 
oder chronischen Erkrankungen, 

 bei Studierenden, die keine deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen und ihre Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht in Deutschland oder 
an einer deutschen Auslandsschule erworben 
haben. 

 
3Studierende, die kein Auslandsstudium gemäß Ab-
satz 10 Satz 1 absolvieren, müssen im Rahmen des 
Studiums Prüfungsleistungen im Umfang von min-
destens 42 Credits erfolgreich belegen, deren Un-
terrichts- und Prüfungssprache nicht Deutsch sein 
darf. 
 
(12) 1Die Fakultät bietet den Studierenden zu Ab-
satz 10 auch die Möglichkeit, mit ausgewählten 
Partnerhochschulen im Ausland einen Doppelab-
schluss (double degree) zu erwerben. 2In diesem 
Fall absolvieren die Studierenden in der Regel min-
destens zwei Semester an der Partnerhochschule 
im Ausland. 3Die Studierenden müssen sich für ei-
nen Studienplatz im Rahmen eines Doppelab-
schlussabkommen bei der für die Organisation und 
Durchführung des Auslandsstudiums zuständigen 
Abteilung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) bewerben. 4Die im Rahmen des jeweiligen 
Doppelabschlussabkommen zu erbringenden Stu-
dien- und Prüfungsleistungen im Umfang von 
60 Credits sind im unverbindlichen Studienverlaufs-
plan in der Anlage 3 dieser studiengangsspezifi-
schen Ordnung aufgeführt und in den jeweiligen 
Doppelabschlussabkommen dokumentiert, welche 
den Studierenden durch Aushang oder geeignete 
elektronische Systeme bekanntgegeben werden. 
5Der Pflicht- bzw. Wahlpflichtcharakter der zu er-
bringenden Module ergibt sich aus dem Modulkata-
log (Anlage 1). 6Der Prüfungsausschuss entschei-
det über die Anerkennung dieser im Rahmen eines 
Doppelabschlussabkommens erbrachten Studien- 
und Prüfungsleistungen, nach Maßgabe der in dem 
jeweiligen Doppelabschlussabkommen mit der je-
weiligen ausländischen Partnerhochschule festge-
legten Regelungen, sofern solche in dem Abkom-
men getroffen worden sind. 8Ebenfalls sind hier die 
Anlage 1 und 3 zu dieser Ordnung zu beachten. 
 
(13) 1Als Ergänzung des Studiums werden Praktika 
vor Aufnahme des Studiums und in der vorlesungs-
freien Zeit empfohlen. 2Den Studierenden wird na-
hegelegt, sich insbesondere im Ausland um Pra-
xiserfahrung zu bemühen. 3Die Fakultät begrüßt das 



Bemühen der Studierenden und studentischer Ein-
richtungen und unterstützt sie nach Möglichkeit bei 
der Beschaffung und Organisation von Praktika. 
 

§ 7 
Prüfungsformen, Organisation von Prüfungen, 

Zulassung zu Prüfungen 
(zu § 4 Absatz 2, § 10 Absatz 3 Satz 2, § 11, 

§§ 13 bis 16, § 17 Absatz 3, § 18 Satz 3 und 4 
ASPO) 

 
(1) 1Gemäß § 4 Absatz 2 ASPO sind insbesondere 
die Qualifikationsziele sowie die Lehr- und Prü-
fungsformen, einschließlich der Credits sowie Art 
und Umfang, in den Modulbeschreibungen festge-
legt. 2Prüfungsleistungen werden nach der jeweili-
gen Modulbeschreibung wie folgt erbracht:  
 

 eine Klausur im Umfang von 120 Minuten,  
 eine mündliche Prüfung im Umfang von ca. 

25 Minuten je Studierenden,  
 eine oder mehrere häusliche Anfertigungen 

der Prüfungsleistung (z. B. Seminararbeit),  
 eine Klausur im Umfang von 90 Minuten und 

eine oder mehrere häuslichen Anfertigungen 
der Prüfungsleistung oder  

 eine mündliche Prüfung im Umfang von ca. 
20 Minuten je Studierenden und eine oder 
mehrere häusliche Anfertigungen der Prü-
fungsleistung. 

 
(2) 1Der zuständige Prüfungsausschuss bestellt die 
Prüfer und Prüferinnen sowie – für studienbeglei-
tende mündliche Prüfungsleistungen mit Ausnahme 
der letzten Wiederholungsmöglichkeit zu diesen – 
die Beisitzer und Beisitzerinnen. 2Für die Prüfer und 
Prüferinnen der Masterarbeit gehen die Bestimmun-
gen des § 17 Absatz 3 ASPO vor; für die Prüfer und 
Prüferinnen des Abschlusskolloquiums gehen die 
Bestimmungen des § 18 Satz 3 und 4 ASPO vor. 
3Der zuständige Prüfungsausschuss kann durch 
Beschluss die Zuständigkeit für die Bestellung der 
Prüfer und Prüferinnen sowie der Beisitzer und Bei-
sitzerinnen auf den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende und dessen oder deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterin übertragen.  
 
(3) 1Die Klausuren und mündlichen Prüfungen zu 
Veranstaltungen der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät werden in der Regel in Prüfungsblöcken am 
Ende der Veranstaltung beziehungsweise vor Be-
ginn des Folgesemesters zusammengefasst. 
 
(4) 1Der zuständige Prüfungsausschuss legt für Prü-
fungen die als Klausur oder mündliche Prüfung 
stattfinden, Ort und Zeitpunkt fest und macht sie 
durch Aushang oder geeignete elektronische Sys-
teme bekannt. 2Er kann diese Aufgabe an den je-
weiligen Prüfer oder an die jeweilige Prüferin dele-
gieren. 3Ein kurzfristig aus zwingenden Gründen 
notwendig werdender Wechsel des oder der Prüfen-
den, des Prüfungstermins oder des Prüfungsortes 
ist zulässig; er ist unverzüglich in der vorbezeichne-
ten Weise bekanntzugeben. 4Die Studierenden ha-
ben die Aushänge beziehungsweise Veröffentli-
chungen in elektronischer Form selbstständig zu 
beachten. 
 

(5) 1Zu jeder Klausur und zu jeder mündlichen Prü-
fung ist ein konkreter Anmeldezeitraum (Beginn und 
Ende) festzulegen, welcher vom zuständigen Prü-
fungsausschuss bekanntzugeben ist. 2Absatz 4 
Satz 2 und Satz 4 gelten entsprechend. 3Die Studie-
renden haben sich innerhalb des Anmeldezeitraums 
zu den Klausuren und mündlichen Prüfungen in der 
von dem oder der Prüfenden in Rücksprache mit 
dem Prüfungsamt festgelegten Form anzumelden. 
4Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich mittels der 
eingesetzten elektronischen Systeme, sofern nicht 
ausnahmsweise ein schriftliches Verfahren durch-
geführt wird. 5Bei fehlender Anmeldung ist eine Teil-
nahme an der betreffenden Prüfung ausgeschlos-
sen beziehungsweise wird die trotzdem erbrachte 
Prüfungsleistung nicht bewertet.  
 
(6) 1Zu den Prüfungen in diesem Studiengang kann 
nur zugelassen werden, wer an der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) immatrikuliert ist und 
seinen Prüfungsanspruch in dem entsprechenden 
Modul in einem wirtschaftswissenschaftlichen Mas-
terstudiengang an einer Hochschule in der Bundes-
republik Deutschland nicht verloren hat. 
 

§ 8 
Masterarbeit, Abschlusskolloquium 

(zu § 1 Absatz 2 Satz 2 Nr. 7, § 17 Absatz 7 
Satz 3, Absatz 9 Sätze 2 und 3, Absatz 11 Satz 3 

und § 18 ASPO) 
 
(1) 1Der Umfang der Masterarbeit beträgt 21 Credits 
und die Bearbeitungszeit 16 Wochen. 2Der gefor-
derte Seiten- bzw. Zeichenumfang der Masterarbeit 
ist seitens des Erstgutachters beziehungsweise der 
Erstgutachterin mit der Ausgabe des Themas 
schriftlich festzulegen. 3Das Thema der Masterar-
beit soll einen internationalen Bezug aufweisen. 4In 
Vorbereitung auf die Masterarbeit wird den Studie-
renden empfohlen, mindestens einen Leistungs-
nachweis im Studium mit einer Seminararbeit zu er-
bringen. 
 
(2) 1Die Masterarbeit soll in deutscher oder engli-
scher Sprache verfasst werden. 2Wird die Masterar-
beit in deutscher Sprache abgefasst, muss die Ar-
beit im Anhang eine Zusammenfassung in engli-
scher Sprache enthalten. 
 
(3) 1Im Falle der Erkrankung des oder der Studie-
renden kann die Bearbeitungszeit der Masterarbeit 
auf Antrag der Studierenden durch den zuständigen 
Prüfungsausschuss verlängert werden. 2Dem An-
trag ist ein amtsärztliches Attest beizufügen, aus 
dem die durch die Erkrankung hervorgerufenen kör-
perlichen beziehungsweise psychischen Auswir-
kungen und die voraussichtliche Dauer der Erkran-
kung hervorgehen. 3Die festgelegte Dauer der Ver-
längerung hat sich daran zu orientieren. 
 
(4) 1Ist die Masterarbeit bestanden, findet ein hoch-
schulöffentliches Abschlusskolloquium als mündli-
che Prüfung statt, an dem der oder die Studierende, 
der Erstgutachter oder die Erstgutachterin der Mas-
terarbeit sowie ein zweiter Prüfer oder eine zweite 
Prüferin teilnehmen, die unter der Maßgabe § 7 Ab-
satz 2 Satz 2 Halbsatz 2 dazu bestellt werden. 2In 
diesem Kolloquium hat der oder die Studierende die 



Ergebnisse seiner oder ihrer Arbeit zu präsentieren, 
in einen größeren Zusammenhang einzuordnen und 
gegen kritische Einwände zu verteidigen. 3Die 
Dauer des Kolloquiums beträgt ca. 25 Minuten und 
der Umfang 3 Credits. 4Das Ergebnis der Ab-
schlussarbeit ist dem oder der Studierenden spätes-
tens eine Woche vor dem Abschlusskolloquium mit-
zuteilen. 5Die Gutachten können von dem oder der 
Studierenden nach Bekanntgabe des Ergebnisses 
der Abschlussarbeit eingesehen werden. 6Der Ter-
min für die Einsicht in die Gutachten wird von den 
Gutachtern bzw. Gutachterinnen festgelegt. 
 
(5) 1Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, ist in den Doppelab-
schlussabkommen, Modulkatalog und der Modulbe-
schreibung geregelt, ob die Masterarbeit an der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) oder der 
Partnerhochschule anzufertigen ist und wo das Ab-
schlusskolloquium durchgeführt wird. 
 
(6) 1Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, darf die Masterarbeit, ab-
weichend von § 17 Absatz 7 Satz 1 und 2 mit einer 
von dem oder der Studierenden früher oder gleich-
zeitig an dieser oder der Partnerhochschule im Rah-
men des Doppelabschlussabkommen vorgelegten 
Masterarbeit, deren Bestehen Voraussetzung für 
die Verleihung eines akademischen Grades ist oder 
war, inhaltlich in wesentlichen Teilen identisch sein. 
 

§ 9 
Bewertung von Prüfungen 

(zu § 23 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 ASPO) 
 
1Die Bewertung von Prüfungen erfolgt nach den No-
ten des § 23 Absatz 1 Satz 3 lit. a) und differenziert 
nach § 23 Absatz 2 ASPO. 2Bei Support-Modulen 
kann die Bewertung von Prüfungen auch nach den 
Noten des § 23 Absatz 1 Satz 3 lit. b) erfolgen. 
 

§ 10 
Verpflichtende Studienfachberatung 

(zu § 1 Absatz 2 Satz 2 Nr. 8, § 3 Absatz 3 Satz 2 
und § 6 Absatz 1 und 6 ASPO) 

 
(1) 1Die Teilnahme an einer Studienfachberatung 
nach § 6 i.V.m. § 3 Absatz 3 ASPO ist gemäß §§ 21 
Absatz 2 Satz 2 und 20 Absatz 3 Satz 1 BbgHG für 
Studierende verpflichtend, wenn sie die Masterprü-
fung nicht innerhalb von acht Fachsemestern erfolg-
reich abgelegt haben. 
 
(2) 1Die verpflichtende Studienfachberatung wird 
von dem oder der Vorsitzenden des zuständigen 
Prüfungsausschusses durchgeführt. 2Die ver-
pflichtende Studienfachberatung findet grundsätz-
lich in Form eines persönlichen Einzelgesprächs 
statt. 3Nach Zugang der schriftlichen Einladung zum 
Beratungsgespräch gemäß § 6 Absatz 2 ASPO, fin-
det das Gespräch in der Regel innerhalb von vier 
Wochen statt. 4Zur Vorbereitung auf dieses Bera-
tungsgespräch kann der oder die Vorsitzende des 
zuständigen Prüfungsausschusses die Studienfach-
berater und Studienfachberaterinnen der Fakultät 
um Unterstützung bitten. 
 

(3) 1Im Falle der Nichteinhaltung der abgeschlosse-
nen Studienverlaufsvereinbarung aus triftigem 
Grund, ist der Nachweis des triftigen Grundes un-
verzüglich nach Bekanntwerden und in schriftlicher 
Form an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des 
zuständigen Prüfungsausschusses zu erbringen. 
2Im Falle von Krankheit als triftigem Grund ist diese 
mit amtsärztlichem Attest, insbesondere bei Anträ-
gen auf Rücktritt von einer Prüfung, Verlängerung 
der Bearbeitungszeit von häuslichen Anfertigungen 
der Prüfungsleistung, z.B. Seminararbeiten, sowie 
auf Verlängerung der Bearbeitungszeit der Ab-
schlussarbeit oder Teilnahme am Abschlusskollo-
quium, nachzuweisen. 3Die Berücksichtigung sons-
tiger triftiger Gründe muss schriftlich und unter Vor-
lage entsprechender Nachweise beantragt werden. 
4Der zuständige Prüfungsausschuss entscheidet, 
ob triftige Gründe vorliegen, die eine Anpassung der 
Studienverlaufsvereinbarung rechtfertigen und kann 
den Vorsitzenden oder die Vorsitzende bei Aner-
kennung eines triftigen Grundes ermächtigen, die 
Studienverlaufsvereinbarung gemeinsam unver-
züglich mit dem bzw. der betreffenden Studierenden 
anzupassen. 5Liegen keine triftigen Gründe vor, gel-
ten die Regelungen des § 6 Absatz 7 Satz 1 ASPO. 
 
(4) 1Das Muster einer Studienverlaufsvereinbarung 
ist dieser Ordnung als Anlage 4 beigefügt. 
 

§ 11 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

 
1Diese studiengangsspezifische Ordnung tritt am 
Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) in Kraft und gilt für alle Stu-
dierenden, die sich ab Inkrafttreten für diesen Studi-
engang an der Hochschule einschreiben. 2Die fach-
spezifische Ordnung für den Studiengang Internati-
onal Business Administration (Master) der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 16. Okto-
ber 2013 tritt am 30. September 2020 außer Kraft.  
 

§ 12 
Übergangsbestimmungen 

 
1Studierende, die bereits vor dem Inkrafttreten die-
ser studiengangsspezifischen Ordnung im Studien-
gang International Business Administration mit dem 
Abschluss Master immatrikuliert waren, können bis 
30. September 2020 schriftlich und unwiderruflich 
beim Prüfungsamt beantragen, dass die Allgemeine 
Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und 
Masterstudiengänge (ASPO) an der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 27.01.2016 in 
Verbindung mit dieser studiengangsspezifischen 
Ordnung für den Studiengang International Busi-
ness Administration (Master) in den jeweils gelten-
den Fassungen auf sie angewandt wird. 2Studie-
rende gemäß Satz 1, die ihr Studium nicht bis zum 
30.09.2020 abgeschlossen haben, werden in diese 
studiengangsspezifische Ordnung für den Studien-
gang International Business Administration (Master) 
in Verbindung mit der Allgemeinen Studien- und 
Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 27.01.2016 in den jeweils gel-
tenden Fassungen überführt. 



 
Anlage 1: Modulkatalog  
 
Track-Module und Research-Module 

Sofern nicht gesondert ausgewiesen, handelt es sich bei den Track-Modulen und Research-Modulen um 
Wahlpflichtmodule. 

Finance, Accounting, Controlling & Taxation (FACT) 

 Accounting in Europe (R-Module)  
 Aktuelle Entwicklungen im internationalen Steuerrecht (R-Modul)  
 Aktuelle Rechtsprechung der Finanzgerichte zu den handelsrechtlichen GoB – Systemadäquate Kon-

kretisierung oder Fehlentscheidung? (R-Modul)  
 Analyse von Finanzmarktdaten mit R  
 Analyse von Finanzmarktdaten mit R II 
 Asset Pricing  
 Asset Pricing (R-Module)  
 Ausgewählte Themen in Finance, Accounting, Controlling & Taxation 
 Banking  
 Besteuerung der Unternehmen  
 Besteuerung von Mergers & Acquisitions  
 Besteuerung von Mergers & Acquisitions (R-Modul)  
 Bilanzrechtsprechung  
 Case study seminar: Enforcement of IFRS Financial Reporting (R-Module)  
 Controlling und Management (R-Modul)  
 Deutsche Abkommenspolitik (R-Modul)  
 Econometrics of Financial Markets  
 Econometrics of Financial Markets (R-Module)  
 Einführung in das deutsche Außensteuergesetz (R-Modul)  
 Financial Statement Analysis  
 Group Accounting and Group Auditing  
 IFRS Reporting and Capital Markets  
 International Business Taxation  
 International Business Taxation (R-Module)  
 Internationale Steuerlastgestaltungen  
 Market Microstructure Theory  
 Market Microstructure Theory (R-Module)  
 Microeconomics of Financial Markets  
 Microeconomics of Financial Markets (R-Module)  
 Nachfolgeplanung und Steuern  
 Nationale Strukturierungen (R-Modul)  
 Portfoliomanagement I  
 Portfoliomanagement II  
 Quantitative Risk Management  
 Seminar in Accounting and Taxation (R-Modul)  
 Seminar in Financial Reporting (R-Module)  
 Seminar Portfoliomanagement I (R-Modul)  
 Seminar Portfoliomanagement II (R-Modul)  
 Statistical Quality Control  
 Statistical Quality Control (R-Module) 
 Steuerwettbewerb und Europäische Steuerpolitik  
 Steuerwettbewerb und Europäische Steuerpolitik (Seminar) (R-Modul) 
 Strategisches Controlling 
 Strukturierungen im Internationalen Steuerrecht (R-Modul) 
 Wirtschaftsprüfung 

Finance & International Economics (FINE) 

 Advanced Applied Microeconomics  
 Advanced Macroeconomics 
 Analyse von Finanzmarktdaten mit R 
 Analyse von Finanzmarktdaten mit R II 
 Applied Research in International Economics (R-Module)  
 Asset Pricing  
 Asset Pricing (R-Module)  
 Ausgewählte Themen in Finance & International Economics  
 Banking  



 Case Studies related to the Law and Economics of European Competition Policy  
 Econometrics of Financial Markets  
 Econometrics of Financial Markets (R-Module)  
 Economics of Climate Change  
 Empirical International Economics  
 European Economic Integration  
 Industrieökonomie  
 Industrieökonomie (Seminar) (R-Modul)  
 Internationale Aspekte der Umweltökonomie  
 Internationale Aspekte der Umweltökonomie (Seminar) (R-Modul)  
 Macroeconomics (R-Module)  
 Market Microstructure Theory  
 Market Microstructure Theory (R-Module)  
 Microeconomics of Financial Markets  
 Microeconomics of Financial Markets (R-Module)  
 Portfoliomanagement I  
 Portfoliomanagement II  
 Quantitative Risk Management  
 Seminar in International Economics (R-Modul)  
 Seminar Portfoliomanagement I (R-Modul)  
 Seminar Portfoliomanagement II (R-Modul)  
 Statistical Quality Control  
 Statistical Quality Control (R-Module) 
 Steuerwettbewerb und Europäische Steuerpolitik  
 Steuerwettbewerb und Europäische Steuerpolitik (Seminar) (R-Modul)  
 Strategische Außenhandelspolitik  
 Strategische Außenhandelspolitik (Seminar) (R-Modul)  
 The Law and Economics of European Competition Policy  
 Theorie und Politik der Migration  

Information & Operations Management (IOM) 

 Ausgewählte Themen in Information & Operations Management  
 Business Analytics 
 Business Analytics (R-Module) 
 Data Analysis and Visualization with Python (R-Module) 
 Decision Support under Uncertainty  
 Information Systems Development  
 IOM for Transportation Systems 
 IOM for Transportation Systems (R-Module) 
 IOM Project 
 Management Science  
 Management Science (R-Module) 
 Methods of Information and Operations Management 
 Optimization with Metaheuristics  
 Optimization with Metaheuristics (R-Module) 
 Production & Operations Management  
 Recent Advances in Business Analytics 
 Recent Advances in Decision Support Systems (R-Module) 
 Recent Advances in Supply Chain Management 
 Simulation as Decision Support 
 Simulation as Decision Support (R-Module) 
 Statistical Quality Control 
 Statistical Quality Control (R-Module) 
 Supply Chain Management & Logistics 

Marketing & Management (M & M) 

 Ausgewählte Themen in Marketing & Management  
 Applied Market Research (R-Module) 
 Business, Ethics and Responsibility (R-Module) 
 Consumer Behavior 
 Consumer-to-Consumer Marketing 
 Controlling und Management (R-Modul)  
 Culture, Leadership and Diversity  
 Current Topics of Research in HRM and Organization Studies (R-Module) 
 Das internationale Unternehmen  



 Der Managementprozess: Fallstudien zur Unternehmensführung  
 Die institutionelle Umwelt internationaler Unternehmen 
 Marketing Communication 
 Marktbeziehungen internationaler Unternehmen 
 Market Research 
 Narrating the entrepreneurial self: images, stories and identity (R-Module) 
 New perspectives in management theory (R-Module) 
 Qualitative Forschungsmethoden 
 Quantitative Methods I: Research Methods 
 Quantitative Methods II: Data Analysis 
 Quantitative Methods III (R-Module) 
 Seminar Internationales Management (R-Modul) 
 Seminar Marketing (R-Module) 
 Strategische Organisation 
 Work, Organizations & Change 

Support-Module 

Neben den nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen werden grundsätzlich alle Veranstaltungen der Kul-
turwissenschaftlichen Fakultät und der Juristischen Fakultät als S-Modul anerkannt, die mit einem benote-
ten und mit Credits ausgewiesenen Leistungsnachweis erfolgreich beendet werden, sofern Sie nicht in den 
Bachelorstudiengängen der genannten Fakultäten anrechenbar sind bzw. es sich um Einführungsveran-
staltungen im Rahmens des Studiums des deutschen Rechts handelt. Im Modul "Praxisrelevante Fähigkei-
ten" der Kulturwissenschaftlichen Fakultät erworbene Leistungsnachweise oder auch Praktika sind nicht 
als S-Modul anrechenbar.  
Sofern nicht gesondert ausgewiesen, handelt es sich bei den Support-Modulen um Wahlpflichtmodule. 

 Analyse von Finanzmarktdaten mit R  
 Case Studies related to the Law and Economics of European Competition Policy  
 Einführung in das Europäische Steuerrecht  
 Einführung in das steuerliche Verfahrensrecht (Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung)  
 Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht  
 Grundlagen der Unternehmensnachfolge  
 Intercultural Management Training  
 Programmieren mit R  
 The Law and Economics of European Competition Policy  
 Wissenschaftliches Arbeiten und Reflektieren der Managementforschung  

Masterarbeit mit Abschlusskolloquium 

 Masterarbeit 
 Abschlusskolloqium 

 
 
Die Modulbeschreibungen der o.g. Module sind unter dem Link http://www.wiwi.europa-uni.de/Modulkatalog-
Master-IBA auf der Homepage der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) veröffentlicht.



 

 

Anlage 2: unverbindlicher Studienverlaufsplan für den Studiengang International Business Administration (Master) † 
 

Bezeichnung des Moduls Semester Arbeitsaufwand 
(LVS / Selbst-stu-

dium / Credits) 

Form des  
Lehrangebots 

Art der Erbringung des 
Leistungsnachweises 

Gewicht für 
Gesamtnote 

1. 2. 3. 4. 

Track-Module und Research-Module (Wahlpflicht, 78 Credits, darunter Research-Module im 
Umfang von mindestens 18 und höchstens 36 Credits) ‡     

Track-Modul 1  6    3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 2 6    3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 3 6    3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 4 6    3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Research-Modul 1 6    1 / 165 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 5  6   3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 6  6   3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 7  6   3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Research-Modul 2  6   1 / 165 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 8   6  3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 9   6  3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 10   6  3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Research-Modul 3   6  1 / 165 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 

Support-Module (Wahlpflicht, 18 Credits)     

Support-Modul 1  6   2 / 150 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦♦ 6/120 
Support-Modul 2   6  2 / 150 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦♦ 6/120 
Support-Modul 3    6 2 / 150 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦♦ 6/120 

Masterarbeit mit Abschlusskolloquium (Pflicht, 24 Credits)     

Masterarbeit     21 0 / 630 / 21 Selbststudium Masterarbeit 21/120 
Abschlusskolloquium    3 0 / 90 / 3 Selbststudium mündliche Prüfung 3/120 
      

 

Credits / Semester 30 30 30 30 120 

SUMME Lehrveranstaltungsstunden (LVS) 13 12 12 2 39 

SUMME Gesamtarbeitsaufwand (in Stunden) 900 900 900 900 3.600 

Gesamtarbeitsaufwand (in Stunden) pro Jahr 1.800 1.800 3.600 
 

† § 6 Absatz 10 sieht vor, dass die Studierenden im Rahmens des Studiums ein Semester mit einer Dauer von mindestens drei Monaten an einer ausländischen Hochschule 
absolvieren oder entsprechend § 6 Absatz 11 in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen des Studiums Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 42 Credits erfolgreich 
belegen müssen, deren Unterrichts- und Prüfungssprache nicht Deutsch sein darf. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Studienplanung frühzeitig, dass es aufgrund der Modulangebote 
an den ausländischen Hochschulen zu Verschiebungen im unverbindlichen Studienverlaufsplan kommen kann. 
‡ Eine funktionsorientierte fachspezifische Ausbildung liegt dann vor, wenn Track- und Research-Module im Umfang von mindestens 60 Credits, darunter Research-Module im 
Umfang von mindestens 12 Credits, in einem Track absolviert wurden. 
♦ vgl. § 7 Absatz 1 
♦♦ Gemäß § 4 Absatz 2 ASPO legt die Modulbeschreibung die Art der Erbringung des Leistungsnachweises fest. 



 

 

Anlage 3:  unverbindlicher Studienverlaufsplan für den Studiengang International Business Administration (Master) 
im Rahmen von Doppelabschlussabkommen † 

 

 Bezeichnung des Moduls Semester Arbeitsaufwand 
(LVS / Selbststu-
dium / Credits) 

Form des  
Lehrangebots 

Art der Erbringung des 
Leistungsnachweises 

Gewicht für 
Gesamtnote 

1. 2. 3. 4. 
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Track-Module und Research-Module (Wahlpflicht, 78 Credits, darunter Research-Module 
im Umfang von mindestens 18 und höchstens 36 Credits) ‡     

Track-Modul 1  6    3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 2 6    3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 3 6    3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 4 6    3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Research-Modul 1 6    1 / 165 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 5  6   3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 6  6   3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 7  6   3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Research-Modul 2  6   1 / 165 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 8   6  3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 9   6  3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Track-Modul 10   6  3 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 
Research-Modul 3   6  1 / 165 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/120 

Support-Module (Wahlpflicht, 18 Credits)     

Support-Modul 1  6   2 / 150 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦♦ 6/120 
Support-Modul 2   6  2 / 150 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦♦ 6/120 
Support-Modul 3    6 2 / 150 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦♦ 6/120 

Masterarbeit mit Abschlusskolloquium (Pflicht, 24 Credits)     
Masterarbeit     21 0 / 630 / 21 Selbststudium Masterarbeit 21/120 
Abschlusskolloquium    3 0 / 90 / 3 Selbststudium mündliche Prüfung 3/120 

      

 

Credits / Semester 30 30 30 30 120 

SUMME Lehrveranstaltungsstunden (LVS) 13 12 12 2 45 

SUMME Gesamtarbeitsaufwand (in Stunden) 900 900 900 900 3.600 

Gesamtarbeitsaufwand (in Stunden) pro Jahr 1.800 1.800 3.600 
 

† § 6 Absatz 12 sieht vor, dass die Studierenden im Rahmen eines Doppelabschlussabkommen mit ausgewählten Partnerhochschulen im Ausland Studien- und Prüfungsleistungen 
im Umfang von 60 Credits erwerben. Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Anerkennung dieser im Rahmen eines Doppelabschlussabkommens erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen, nach Maßgabe der in dem jeweiligen Doppelabschlussabkommen mit der jeweiligen ausländischen Partnerhochschule festgelegten Regelungen, sofern solche 
in dem Abkommen getroffen worden sind. Ebenfalls ist hier die Anlage 1 zu dieser Ordnung zu beachten. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Studienplanung frühzeitig, dass es 
aufgrund der Modulangebote an den ausländischen Partnerhochschulen zu Verschiebungen im unverbindlichen Studienverlaufsplan kommen kann. Im Rahmen der Doppelab-
schlussabkommen ist gleichfalls geregelt, ob die Masterarbeit und das Abschlusskolloquium an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) oder der Partnerhochschule zu 
erbringen sind. 
‡ Eine funktionsorientierte fachspezifische Ausbildung liegt dann vor, wenn Track- und Research-Module im Umfang von mindestens 60 Credits, darunter Research-Module im 
Umfang von mindestens 12 Credits, in einem Track absolviert wurden. Sofern im Doppelabschlussabkommen geregelt, sind Abweichungen hiervon möglich.  
♦ vgl. § 7 Absatz 1 
♦♦ Gemäß § 4 Absatz 2 ASPO legt die Modulbeschreibung die Art der Erbringung des Leistungsnachweises fest. 



 

Abgabe im Prüfungsamt (Dezernat für studentische Angelegenheiten) nach der Unterzeichnung! 

Anlage 4:  Studienverlaufsvereinbarung nach § 20 Absatz 3 Satz 3 BbgHG 
(gemäß § 10 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 3 und 4 ASPO) 

 
 

Name:  Matrikelnummer:  

Studiengang: International Business Administration angestrebter Abschluss: Master of Science 

Abgeschlossene Fachsemester:   

 
Bereits erbrachte,  
anrechenbare ECTS-Credits: 

 
Fehlende ECTS-Credits:  

 
Weitere Planung: 
 

Semester Modul / Veranstaltung zu erbringende 
ECTS-Credits 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
Individuelle Vereinbarungen zur Erreichung des Studienziels: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Hinweise: 
 
Falls die in der obigen Studienverlaufsvereinbarung festgelegten Anforderungen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertretender Weise 
nicht erfüllt werden, ist der Studierende gemäß § 14 Absatz 5 Satz 2 Ziffer 2 BbgHG zu exmatrikulieren. 
 
Gemäß § 10 Absatz 3 der studiengangsspezifischen Ordnung ist im Falle von Krankheit als triftigem Grund diese mit amtsärztlichem 
Attest nachzuweisen. Dies gilt insbesondere für Anträge auf Rücktritt von einer Prüfung, die Verlängerung der Bearbeitungszeit von 
häuslichen Anfertigungen der Prüfungsleistung, insb. Seminararbeiten, sowie die Verlängerung der Bearbeitungszeit der Abschlussar-
beit oder Teilnahme am Abschlusskolloquium. Die Berücksichtigung sonstiger triftiger Gründe muss schriftlich und unter Vorlage ent-
sprechender Nachweise beantragt werden. 
 
Der Vereinbarung wird durch den/die Studierende/n und den/die Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses zu-
gestimmt.  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift     Datum, Unterschrift 
Studierende/r      Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses  


